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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
(Art. 12, 13 und 14 DSGVO) - Datenschutzhinweis 
 
Standesamt 

 

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist der Markt Lappersdorf, Rathausstr. 3,  
93138 Lappersdorf. E-Mail: marktverwaltung@lappersdorf.de. 
 
Zuständige Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist das Standesamt im Amt 
2, Telefon 0941/83000-24. 
 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Behördliche Datenschutzbeauftragte des Landkreises Regensburg  
Altmühlstraße 3  
93059 Regensburg  
Telefon: 0941/4009-262  
E-Mail: datenschutz@landratsamt-regensburg.de 
 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
Ihre Daten werden zur Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes benötigt. 

 
Rechtsgrundlagen: 

- Art. 6 Abs. 1 lit. c und e DSGVO 

- Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), 

- Art. 4 Abs. 1 Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPStG) 

- entsprechende internationale Regelungen im Einzelfall 

- Art. 3 Abs. 4 Kirchensteuergesetz (KirchStG) 

- Art. 5 BayDSG 

 

Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben, erheben wir Ihre Daten, nur 

soweit im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich, bei folgenden Stellen: 

- Krankenhäuser 

- Alten- und Pflegeheime sowie sonstige Einrichtungen 

- Bestattungsinstitute 

- Polizeidienststellen 
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4. Kategorien der personenbezogenen Daten und der betroffenen 
Personen 

Personenbezogene Daten 

Wir verarbeiten, soweit im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich, personenbezogene 
Daten, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung standesamtlicher Aufgaben und Ausführung 
des Personenstandsgesetzes (PStG), wie z.B. Beurkundungen und Fortführungen von 
Personenstandsfällen, wie Geburt, Eheschließung, Sterbefall usw., notwendig sind. Zur Erstellung 
von Personenstandsregistern werden u.a. Adressdaten, Identifikationsdaten, Zahlungsdaten 
erfasst. 
 
Betroffene Personen 
BürgerInnen des Marktes Lappersdorf, der Gemeinde Pettendorf, der Mitgliedsgemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Wolfsegg, sowie Personen, die in diesen Gemeinden heiraten 
einschließlich der uns benannten Trauzeugen. 

 

  
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit im Einzelfall zur Aufgabenerledigung erforderlich, 
weitergegeben an: 
Andere Standesämter (In- und Ausland) 
Kuratorium Burg Wolfsegg (bei Trauungen auf der Burg) 
Familiengerichte 
Finanzämter 
Gemeinden, die ihre Aufgabenbereiche des Standesamtes auf das Standesamt des Marktes 
Lappersdorf übertragen haben 
Religionsgemeinschaften, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind 
Gesundheitsbehörden 
Ausländerbehörden 
Zeugenschutzdienststellen 
Landesjustizverwaltung 
Aufsichtsbehörden 
Staatsanwaltschaften 
Meldebehörden 
Statistisches Landesamt 
Bundesnotarkammer, zentrales Testamentsregister 
Konsularische Vertretungen 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Nachlassgerichte 
sonstige Behörden oder Gerichte 
Jugendämter 
Regierung der Oberpfalz 
Hochschulen und andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben 
Personen, die gemäß §§ 62 und 63 PStG ein Recht auf Auskunft haben 

 
Übermittelt werden dürfen nur die im Einzelfall zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
empfangenen Stelle erforderlichen Daten. Neben den gesetzlich vorgegebenen Daten darf das 
Standesamt weitere beurkundete oder im Zusammenhang mit der Beurkundung erhobene Daten 
mitteilen, soweit diese zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung der empfangenen Stelle erforderlich 
sind § 62 Abs. 4 PStG. 
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6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien 

Löschfrist bzw. Aufbewahrungsfrist: 
Personenstandsrechtliche Vorgänge sind, ausgenommen Unterlagen in den Sammelakten, beim 
Standesamt dauerhaft aufzubewahren. Je nach personenstandsrechtlichem Vorgang sind sie 
nach 30, 80 oder 110 Jahren ins Archiv zu überführen. Protokollierungen werden 4 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Zugriff erfolgt ist, aufbewahrt und anschließend vernichtet.  
Kirchenaustritte sind 30 Jahre aufzubewahren und können anschließend ins Archiv übernommen 
werden. 
 
 

7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,21 zu: 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Artikel 
15 DSGVO). 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten (Art. 
16 DSGVO). 

c) Recht auf Löschung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen 
von Art. 17 DSGVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht 
ergänzend zu den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine 
Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO. 

d) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Art. 21 DSGVO). 

Soweit Sie von diesen Rechten Gebrauch machen, prüft der Markt Lappersdorf, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Grundsätzlich besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz.  

 

8. Verpflichtung zur Angabe Ihrer Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem PStG 
sowie der PStV jeweils in Verbindung mit Art. 4 BayDSG und § 2 Abs. 2 Verordnung zur Ausführung 
des Kirchensteuergesetzes (AVKirchStG). 

Der Markt Lappersdorf benötigt Ihre erforderlichen Daten, um das Personenstandsrecht sowie des 
Kirchensteuergesetzes vollziehen zu können. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen 
Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Des Weiteren kann nach § 69 PStG 
ein Zwangsgeld festgesetzt bzw. gemäß § 70 PStG ein Bußgeld verhängt werden. 

 

 

 

  


